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(57) Die Erfindung betrifft eine medizinische Vorrich-
tung zur Behandlung von neurovaskulären Erkrankun-
gen mit einer selbstexpandierbaren Netzstruktur (10), die
zumindest abschnittsweise eine rohrförmige Wandung
bildet und in einem radial komprimierten Zustand einen
Querschnittsdurchmesser aufweist, der höchstens 1 mm
beträgt, wobei die Netzstruktur (10) aus wenigstens ei-

nem Netzstrukturelement (11) gebildet ist, das eine ent-
lang eines Durchmessers der Netzstruktur (10) messba-
re Höhe aufweist, die höchstens 75 mm beträgt, und wo-
bei das Netzstrukturelement (11) eine biokompatible Be-
schichtung (15) umfasst. Ferner betrifft die Erfindung ein
System und ein Set mit einer derartigen Vorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
handlung von neurovaskulären Erkrankungen sowie ein
System und ein Set mit einer solchen Vorrichtung.
[0002] Zur Behandlung von neurovaskulären Erkran-
kungen, insbesondere Stenosen, Aneurysmen oder
Plaque-Ablagerungen werden vermehrt medizinische
Vorrichtungen eingesetzt, die eine selbstexpandierbare
Netzstruktur aufweisen. Derartige Vorrichtungen können
als Flow-Diverter oder Stents ausgebildet sein, wobei
Stents insbesondere als Coil-Schutz oder zur Auswei-
tung von Stenosen bzw. Offenhalten von Gefäßen ein-
gesetzt werden. Die Nutzung solcher medizinischer Vor-
richtungen in intracraniellen Gefäßen ist aufgrund der
Miniaturisierungsbemühungen der letzten Jahre ermög-
licht worden. Schwierigkeiten, die sich aufgrund der re-
lativ kleinen Gefäßdurchmesser ergeben, wurden in vie-
len Fällen überwunden.
[0003] Problematisch zeigt sich jedoch weiterhin, dass
Stents oder ähnliche Implantate im implantierten Zu-
stand eine erhöhte Neigung zur Thrombenbildung bewir-
ken. Langfristig sind daher Folgeerkrankungen, bei-
spielsweise einen durch einen das Gefäß verschließen-
den Thrombus ausgelösten Schlaganfall, zu befürchten.
[0004] Um derartige Folgeerkrankungen zu vermei-
den, werden den Patienten systemisch Medikamente
verabreicht, die die Blutgerinnung hemmen. Derartige
Antikoagulanzien wirken der Gerinnungskaskade entge-
gen und reduzieren so die Thrombenbildung. Gleichzei-
tig wird jedoch auch die Blutungsneigung erhöht. Ferner
bestehen eine Reihe von Nebenwirkungen, die zu wei-
teren Beeinträchtigungen bei den Patienten führen kön-
nen. Außerdem geht mit der notwendigen, medikamen-
tösen Dauerbehandlung die Gefahr einher, dass Patien-
ten die Medikamenteneinnahme vergessen, so dass die
gerinnungshemmende Wirkung nicht einsetzt. Es be-
steht daher ein generelles Bedürfnis nach neurovasku-
lären Implantaten, die derart ausgebildet sind, dass eine
begleitende, systemische Medikamentenbehandlung
vermieden oder reduziert werden kann. Insbesondere
könnte die sogenannte antithrombozytäre Behandlung
bei Verzicht auf ein Medikament auf das zweite Medika-
ment beschränkt werden, wodurch die Risiken erheblich
verringert werden könnten.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
medizinische Vorrichtung anzugeben, die sich einerseits
gut in neurovaskuläre Gefäße einführen lässt und ande-
rerseits eine begleitende Einnahme von Antikoagulanzi-
en vermeidet oder reduziert. Ferner besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, ein System sowie ein Set mit einer
solchen Vorrichtung anzugeben.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe im Hin-
blick auf die medizinische Vorrichtung durch den Gegen-
stand des Patentanspruchs 1, im Hinblick auf das System
durch den Gegenstand des Patentanspruchs 11 und im
Hinblick auf Set durch den Gegenstand des Patentan-
spruchs 12 gelöst.

[0007] So beruht die Erfindung auf dem Gedanken, ei-
ne medizinische Vorrichtung zur Behandlung von neu-
rovaskulären Erkrankungen anzugeben, die eine selbst-
expandierbare Netzstruktur aufweist. Die selbstexpan-
dierbare Netzstruktur bildet zumindest abschnittsweise
eine gekrümmte Wandung und weist in einem radial kom-
primierten Zustand einen Querschnittsdurchmesser auf,
der höchstens 1 mm beträgt. Dabei ist die Netzstruktur
aus wenigstens einem Netzstrukturelement gebildet, das
eine entlang eines Durchmessers der Netzstruktur mess-
bare Höhe aufweist, die höchstens 75 mm beträgt. Erfin-
dungsgemäß umfasst das Netzstrukturelement eine bi-
okompatible Beschichtung.
[0008] Indem die Netzstruktur im radial komprimierten
Zustand einen relativ kleinen Querschnittsdurchmesser
aufweist, ist es möglich, die medizinische Vorrichtung
zur Behandlung von neurovaskulären Erkrankungen ein-
zusetzen. Insbesondere kann die medizinische Vorrich-
tung gut in Blutgefäße des neurovaskulären Gefäßsys-
tems eingeführt werden. Die Höhe des Netzstrukturele-
ments, die entlang eines Durchmessers durch die Netz-
struktur ermittelt wird, ist ebenfalls vergleichsweise klein,
so dass im implantierten Zustand der medizinischen Vor-
richtung ein ausreichender Blutfluss durch das neuro-
vaskuläre Gefäß sichergestellt ist. Insgesamt ist die er-
findungsgemäße medizinische Vorrichtung also für den
Einsatz in neurovaskulären Blutgefäßen angepasst bzw.
dimensioniert. Gleichzeitig weist das Netzstrukturele-
ment, das die Netzstruktur der medizinischen Vorrich-
tung bildet, eine biokompatible Beschichtung auf.
[0009] Die gekrümmte Wandung ist im komprimierten
Zustand durch die Innenwand des Katheters bestimmt.
Im expandierten Zustand im Gefäß ist die Wandung
ebenfalls gekrümmt. Bspw. kann es sich bei der ge-
krümmten Wandung um eine rohrförmige und/oder trich-
terförmige Wandung handeln. Andere im Zusammen-
hang mit endovaskulären Implantaten bekannte Wan-
dungsformen sind möglich. Vorzugsweise ist die Vorrich-
tung ein Stent oder Flowdiverter. Es ist auch möglich, die
Erfindung auf ein Okklusionsdevice anzuwenden. So
kann es sich bei der Vorrichtung um ein Okklusionsde-
vice mit einer kugelförmig gekrümmten Wandung han-
deln, das bspw. zur Aneurysmenbehandlung verwendet
bzw. allgemein in einen Hohlraum einsetzbar ist. Im Fall
des Okklusionsdevices ist die Beschichtung thrombo-
gen.
[0010] Die Beschichtung kann antithrombogene Ei-
genschaften aufweisen. Alternativ kann die Beschich-
tung Hyperplasie verhindernde und/oder Endothelialisie-
rung fördernde Eigenschaften aufweisen. Es ist auch
möglich, dass die Beschichtung eine Kombination aus
antithrombogenen Eigenschaften sowie aus Hyperplasie
verhindernden und/oder Endothelialisierung fördernden
Eigenschaften aufweist.
[0011] Konkret kann die Beschichtung eine antikoagu-
lierende Wirkung entfalten, so dass die Anhaftung von
Blutproteinen günstig beeinflusst wird. Somit kann sich
über die Oberfläche des Netzstrukturelements bzw. der
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Netzstruktur eine Schicht aus Zellen, insbesondere En-
dothelzellen, bilden. Das eigentliche künstliche Material
der Netzstruktur wird somit durch eine Blutproteinschicht
maskiert, die zudem die Ablagerung von Thrombozyten
und Gerinnungsproteinen, beispielsweise Fibrinogen,
verhindert bzw. reduziert, welche für die Bildung von
Thromben hauptsächlich verantwortlich sind. Insgesamt
ergibt sich somit eine Reduktion der Thrombenbildungs-
neigung. Ursächlich dafür ist die antithrombogene bzw.
Thrombozyten-Aggregations-hemmende Beschichtung.
[0012] Im Allgemeinen kann die Beschichtung sich
über die gesamte Netzstruktur erstrecken. Es ist auch
möglich, dass die Netzstruktur bzw. das Netzstrukture-
lement teilweise mit der Beschichtung versehen ist. Fer-
ner ist es denkbar, dass die Beschichtung, insbesondere
die antithrombogene und/oder die Endothelialisierung
fördernde Beschichtung hauptsächlich an einer Innen-
umfangsfläche der Netzstruktur angeordnet ist. Jeden-
falls ist vorgesehen, dass diejenigen Flächen der Netz-
struktur mit einer Beschichtung versehen sind, die im im-
plantierten Zustand mit Blut in Kontakt gelangen. Die Be-
schichtung kann nur an der Außenfläche angeordnet
sein, z.B. im Fall einer Hyperplasie verhindernden Be-
schichtung. Eine erste Beschichtung, insbesondere die
antithrombogene und/oder die Endothelialisierung för-
dernde Beschichtung, kann an der Innenfläche anhaften
und eine zweite Beschichtung, insbesondere die Hyper-
plasie verhindernden Beschichtung, kann an der Außen-
fläche anhaften.
[0013] Es ist auch möglich, dass mehrere Beschich-
tungen in der Form mehrerer aufeinander angeordneter
Schichten an derselben Fläche, insbesondere der Innen-
fläche und/oder Außenfläche, anhaften. Dabei haftet ei-
ne erste Schicht direkt an der Fläche an. Die nächste
Schicht ist auf die ersten Schicht aufgebracht. Weitere
mögliche Schichten sind entsprechend aufeinander an-
geordnet. Bspw. kann sich die antithrombogene Be-
schichtung unter der die Endothelialisierung fördernden
Beschichtung angeordnet sein. Auch hier sind alle Kom-
binationen möglich.
[0014] Die medizinische Vorrichtung, insbesondere
die Netzstruktur, kann kleinere Dimensionen als oben
angegeben aufweisen. Beispielsweise kann die Netz-
struktur im radial komprimierten Zustand einen Quer-
schnittsdurchmesser aufweisen, der höchstens 0,7 mm,
insbesondere höchstens 0,5 mm, insbesondere höchs-
tens 0,4 mm, beträgt. Die Höhe des Netzstrukturele-
ments, gemessen entlang des Durchmessers der Netz-
struktur, kann kleiner als 75 mm sein, beispielsweise
höchstens 70 mm, insbesondere höchstens 60 mm, vor-
zugsweise 50 mm.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
medizinischen Vorrichtung weist die Beschichtung eine
Schichtdicke zwischen 5 nm und 50 nm auf. Insbeson-
dere kann die antithrombogene Beschichtung eine
Schichtdicke zwischen 10 nm und 30 nm, vorzugsweise
zwischen 15 nm und 25 m, im Speziellen 20 nm aufwei-
sen. Im Allgemeinen kann die Schichtdicke der Beschich-

tung zwischen 5 nm und 1000 nm, insbesondere zwi-
schen 5 nm und 500 nm, vorzugsweise zwischen 5 nm
und 200 nm, insbesondere zwischen 5 nm und 100 nm,
betragen. Die Schichtdicke der antithrombogenen Be-
schichtung kann beispielsweise über ein Raster-Kraft-
Mikroskop ermittelt werden (atomic force microscopy /
AFM-Messmethode).
[0016] Ferner kann in bevorzugter Weise vorgesehen
sein, dass die Beschichtung mehrschichtig ausgebildet
ist. Dabei kann wenigstens eine erste Schicht Albumin
oder Heparin und eine zweite Schicht einen Haftvermitt-
ler (Primer) umfassen. Die zweite Schicht ist vorzugs-
weise zwischen der Netzstruktur und der ersten Schicht
angeordnet. Durch den Haftvermittler haftet Albumin gut
an dem Material der Netzstruktur, das beispielsweise
durch eine Nickel-Titan-Legierung gebildet sein kann.
Als Haftvermittler eignet sich 1-Ethyl-3-Carbodiimid-Hy-
drochlorid (EDC). Das EDC kann zusätzlich N-Hydroxy-
succinimid aufweisen (EDC-NHS).
[0017] Vorzugsweise ist die Beschichtung derart lang-
zeitbeständig bzw. stabil, dass die Masse der Beschich-
tung bei einem Kontakt mit Blut oder einer physiologi-
schen Ersatzflüssigkeit, insbesondere mit einer Natrium-
chlorid-Lösung oder einer Ringer-Lactat-Lösung, über
einen Zeitraum von wenigstens vier Stunden, insbeson-
dere wenigstens 30 Tagen, um höchstens 5%, insbeson-
dere um höchstens 3%, insbesondere um höchstens 1%,
reduziert wird. Damit ist sichergestellt, dass die Wirkung
der Beschichtung über einen ausreichend langen Zeit-
raum besteht.
[0018] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Be-
schichtung derart langzeitbeständig bzw. stabil ist, dass
die Masse der Beschichtung bei einem Kontakt mit Blut
oder einer physiologischen Ersatzflüssigkeit, insbeson-
dere mit einer Natriumchlorid-Lösung oder eienr Ringer-
Lactat-Lösung, über einen Zeitraum von wenigstens vier
Stunden, insbesondere wenigstens 30 Tagen, vollstän-
dig erhalten bleibt. Ein solcher Zeitraum ermöglicht es
beispielsweise, dass die medizinische Vorrichtung von
einer Endothelzellenschicht überzogen wird, so dass ei-
ne Thrombenbildung auf natürliche Weise vermieden
wird. Die antithrombogene Beschichtung überbrückt in-
sofern den Zeitraum bis zur natürlichen Einheilung bzw.
Einkapselung der medizinischen Vorrichtung in eine Ne-
ointimaschicht, insbesondere aus Endothelzellen, die
sich um die Netzstrukturelemente bildet. Die Nutzung ei-
ner physiologischen Ersatzflüssigkeit zum Test der
Langzeitbeständigkeit der Beschichtung ermöglicht ei-
nen objektiven Vergleich. Ferner wird durch die Verwen-
dung der Ersatzflüssigkeit, die dem menschlichen Blut
vorzugsweise ähnlich ist, erreicht, dass daraus objektive
Erfahrungswerte ermittelt werden können, die auf das
Verhalten der Beschichtung im implantierten Zustand
schließen lassen, wenn die Beschichtung dem mensch-
lichen Blutfluss ausgesetzt ist. Daher werden als Ersatz-
flüssigkeiten vorzugsweise eine 0,9-prozentige Natrium-
chlorid-Lösung oder eine Ringer-Lactat-Lösung verwen-
det. Derartige Ersatzflüssigkeiten sind isotonisch und
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eignen sich gut als Indikator für das Verhalten der Be-
schichtung im implantierten Zustand.
[0019] Um zu vermeiden, dass die Beschichtung bei
der Zuführung der medizinischen Vorrichtung durch ei-
nen Katheter abgerieben wird, ist die Beschichtung vor-
zugsweise abriebfest. Insbesondere kann die Beschich-
tung derart abriebfest sein, dass die Masse der Beschich-
tung beim einmaligen Durchschieben der Netzstruktur
durch einen Katheter mit einer Länge von 155 cm bis 165
cm um höchstens 30%, insbesondere um höchstens
20%, insbesondere um höchstens 10%, insbesondere
um höchstens 5%, reduziert wird. Die Beschichtung kann
auch derart abriebfest sein, dass die Masse der Be-
schichtung beim einmaligen Durchschieben der Netz-
struktur durch einen Katheter mit einer Länge von 155
cm bis 165 cm vollständig erhalten bleibt. Die verbesser-
te Abriebfestigkeit der Beschichtung ermöglicht es, die
medizinische Vorrichtung direkt durch einen Katheter an
den Behandlungsort zu führen. Insbesondere kann auf
eine sich zwischen der Katheterinnenwand und der me-
dizinischen Vorrichtung, insbesondere der Netzstruktur,
erstreckende Schutzumhüllung verzichtet werden. Dies
reduziert insgesamt die Dimensionen des gesamten Ka-
theter-Sets mit der medizinischen Vorrichtung, so dass
kleinere Blutgefäße erreicht werden.
[0020] Der Katheter, durch den die medizinische Vor-
richtung geschoben wird, kann einen Innendurchmesser
aufweisen, der höchstens 1 mm, insbesondere höchs-
tens 0,7 mm, insbesondere höchstens 0,5 mm, insbe-
sondere höchstens 0,4 mm, beträgt. Ferner kann der Ka-
theter zumindest abschnittsweise eine Krümmung um-
fassen, die einen Bogen mit einem Winkel von 180° bildet
und deren Krümmungsradius höchstens 5 mm, insbe-
sondere höchstens 3 mm, beträgt. Die Beschichtung ist
vorzugsweise derart abriebfest, dass sie auch beim ein-
maligen Schieben durch einen Katheter, der die vorge-
nannte Krümmung und den vorgenannten Innendurch-
messer aufweist, vollständig erhalten bleibt, jedenfalls
höchstens 20%, insbesondere höchstens 10%, insbe-
sondere höchstens 5%, ihrer Masse verliert. Damit ist
sichergestellt, dass die Beschichtung auch dann zumin-
dest weitgehend erhalten bleibt, wenn die medizinische
Vorrichtung bzw. die Netzstruktur durch starke
Gefäßkrümmungen an den Behandlungsort geschoben
werden muss. Diese Werte gelten für eine vollständige
Beschichtung der Stege, d.h. sowohl an der Innen- als
auch Außenfläche.
[0021] Im expandierten Zustand kann die Netzstruktur
einen Querschnittsdurchmesser von höchstens 6,5 mm,
insbesondere höchstens 6 mm, insbesondere höchstens
5,5 mm, insbesondere höchstens 5 mm, insbesondere
höchstens 4,5 mm, insbesondere höchstens 3,5 mm, ins-
besondere höchstens 3 mm, insbesondere höchstens
2,5 mm aufweisen. Dabei entspricht der expandierte Zu-
stand dem kraftunbelasteten, vollständig aufgeweiteten
Zustand der Netzstruktur. Insgesamt ist vorgesehen,
dass die Netzstruktur einen hohen Expansionsgrad auf-
weist, d.h. das Verhältnis zwischen dem Querschnitts-

durchmesser der Netzstruktur im komprimierten Zustand
und dem Querschnittsdurchmesser der Netzstruktur im
expandierten Zustand ist klein, insbesondere kleiner als
1/5, vorzugsweise kleiner als 1/8, beispielsweise kleiner
als 1/10.
[0022] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist die Netzstruktur durch eine Vielzahl von ein-
stückig miteinander verbundenen Stegen gebildet. Dabei
bildet jeder Steg jeweils ein Netzstrukturelement. Die
messbare Höhe des Netzstrukturelements entspricht da-
bei der Steghöhe. Derartige Gitterstrukturen können bei-
spielsweise durch Laserschneiden aus einem Vollmate-
rial, insbesondere aus einem Rohr oder einem Draht,
oder durch ein Gasphasen-Abscheideverfahren, bei-
spielsweise ein PVD- oder CVD-Verfahren, hergestellt
werden. Vorzugsweise werden derartige Netzstrukturen
durch ein Sputter-Verfahren hergestellt.
[0023] Alternativ kann die Netzstruktur durch ein
Drahtgeflecht aus einem einzigen Draht oder mehreren
Drähten gebildet sein. Der Draht oder die mehreren
Drähte bilden jeweils ein Netzstrukturelement, wobei die
messbare Höhe des Netzstrukturelements wegen der
Überkreuzung der Drähte dem doppelten Drahtdurch-
messer entspricht. Im Allgemeinen kann das Drahtge-
flecht der Netzstruktur aus einem einzigen Draht oder
mehreren Drähten gebildet sein. Bei der Bildung des
Drahtgeflechts aus einem einzigen Draht ist vorgesehen,
dass der einzige Draht an wenigstens einem Längsende
der Netzstruktur umgelenkt und zurückgeführt wird.
Durch mehrfache Umlenkung und Zurückführung des
einzigen Drahts ergibt sich ein Drahtgeflecht. Die freien
Enden des Drahts können an einem Längsende der
Netzstruktur offenbleiben oder an beliebiger Stelle ent-
lang der Netzstruktur miteinander verbunden werden.
Bei der Bildung eines Drahtgeflechts aus mehreren Dräh-
ten können diese an den Längsenden der Netzstruktur
offen sein. Es ist auch möglich, dass die Netzstruktur an
einem Längsende geschlossene Geflechtenden auf-
weist, die durch Umlenken der einzelnen Drähte gebildet
sind. An einem gegenüberliegenden Längsende können
die Drähte offene Drahtenden aufweisen oder miteinan-
der verbunden sein.
[0024] Ein oder mehrere Netzstrukturelemente, insbe-
sondere ein oder mehrere Drähte, können einen Kern
aus einem röntgensichtbaren Material und eine Umhül-
lung aus einem Formgedächtnismaterial aufweisen. Ge-
eignete röntgensichtbare Materialien umfassen bei-
spielsweise Platin oder Platin-Legierungen. Als Formge-
dächtnismaterialien kommen bevorzugt Nickel-Titan-Le-
gierungen zum Einsatz, beispielsweise Nitinol.
[0025] Gemäß einem nebengeordneten Aspekt beruht
die Erfindung auf dem Gedanken, ein System mit einer
zuvor beschriebenen medizinischen Vorrichtung und ei-
nem Transportdraht anzugeben, wobei die medizinische
Vorrichtung auf dem Transportdraht angeordnet, insbe-
sondere auf dem Transportdraht lösbar fixiert, ist. Vor-
zugsweise ist die Netzstruktur der medizinischen Vor-
richtung im komprimierten Zustand lösbar mit dem Trans-
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portdraht verbunden, der sich in Längsrichtung durch die
Netzstruktur erstreckt. Die medizinische Vorrichtung ist
vorzugsweise an einer distalen Spitze des Transport-
drahtes angeordnet.
[0026] Die komprimierte Netzstruktur ist ferner mit dem
Transportdraht längsverschieblich innerhalb eines Zu-
führschlauchs (Introducer) angeordnet. Der Zuführ-
schlauch bzw. Introducer weist vorzugsweise eine Länge
zwischen 25 cm und 60 cm auf. Die medizinische Vor-
richtung wird somit vorzugsweise vormontiert auf einem
Transportdraht und innerhalb eines Zuführschlauchs
bzw. Introducers bereitgestellt. Der Innendurchmesser
des Zuführschlauchs entspricht vorzugsweise dem In-
nendurchmesser eines entsprechenden Katheters, der
für die Führung der medizinischen Vorrichtung zum Be-
handlungsort verwendet wird. Das im Introducer auf dem
Transportdraht vormontierte Netzstrukturelement kann
so einfach von dem Introducer an den Katheter überge-
ben werden. Insofern ist es vorteilhaft, wenn das erfin-
dungsgemäße System mit der medizinischen Vorrich-
tung, dem Transportdraht und dem Zuführschlauch als
Set mit einem Katheter bereitgestellt wird, wobei der Ka-
theter und der Zuführschlauch gleiche Innendurchmes-
ser aufweisen. Hinsichtlich des Zuführschlauchs ist im
Allgemeinen vorgesehen, dass dieser aus PTFE oder
FEP gebildet ist.
[0027] Ferner wird im Rahmen eines nebengeordne-
ten Aspekts der Erfindung ein Set mit einem Katheter
und einer zuvor beschriebenen medizinischen Vorrich-
tung oder einem zuvor beschriebenen System offenbart
und beansprucht, wobei der Katheter einen Katheter-
schlauch aufweist, dessen Innendurchmesser höchs-
tens 0,7 mm, insbesondere höchstens 0,5 mm, insbe-
sondere höchstens 0,4 mm, beträgt. Dies entspricht nach
der in der Medizin üblicherweise verwendeten Einheit
Zoll etwa einem Innendurchmesser von vorzugsweise
höchstens 0,027 Zoll, insbesondere höchstens 0,021
Zoll, insbesondere höchstens 0,017 Zoll. Mit anderen
Worten umfasst das Set vorzugsweise einen Katheter
mit einer Größe von 3 French, insbesondere 2,5 French,
insbesondere 2 French. Dies betrifft den Außendurch-
messer des Katheters. Die vorgenannten Werte können
Maximalwerte bilden. Kleinere Kathetergrößen sind
möglich.
[0028] Der Katheterschlauch kann eine Länge aufwei-
sen, die zwischen 130 cm und 170 cm, insbesondere
zwischen 155 cm und 165 cm, insbesondere 160 cm,
beträgt. Eine solche Katheterlänge erlaubt es, den Ka-
theter gut über periphere Blutgefäße in das neurovasku-
läre Gefäßsystem einzuführen. Somit gelangt die Kathe-
terspitze sicher an den Behandlungsort. Der Transport-
draht kann längsverschieblich innerhalb des Katheter-
schlauchs angeordnet sein und die medizinische Vor-
richtung tragen. Insbesondere kann die medizinische
Vorrichtung an der distalen Spitze des Transportdrahts
angebracht sein, wobei der Transportdraht mit der me-
dizinischen Vorrichtung durch den Katheterschlauch an
den Behandlungsort geführt werden kann. In diesem Fall

ist die Netzstruktur der medizinische Vorrichtung vor-
zugsweise komprimiert, wobei ein verbleibendes Innen-
lumen der Netzstruktur durch den Transportdraht aus-
gefüllt wird. Mit anderen Worten beträgt der Außendurch-
messer der auf den Transportdraht komprimierten Netz-
struktur vorzugsweise dem Durchmessers des Trans-
portdrahts zuzüglich der doppelten Wandstärke der
Netzstruktur bzw. der doppelten Höhe des Netzstruktur-
elements, wenn die Netzstruktur aus eindeutig miteinan-
der verbundenen Netzstrukturelementen oder Stegen
gebildet ist. Bei einer Netzstruktur aus einem Geflecht
von Drähten, die sich überkreuzen, beträgt der Außen-
durchmesser der auf dem Transportdraht komprimierten
Netzstruktur vorzugsweise dem Durchmesser des
Transportdrahts zuzüglich der vierfahren Drahtstärke.
Nach Entlassung aus dem Katheterschlauch kann sich
die medizinische Vorrichtung bzw. die Netzstruktur
selbsttätig, insbesondere radial, aufweiten und so den
expandierten Zustand einnehmen.
[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand an-
hand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf
die beigefügten, schematischen Zeichnungen näher er-
läutert. Darin zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht einer medizinischen
Vorrichtung, die als Stent ausgebildet ist;

Fig. 2a bis c Detailansichten einer medizinischen
Vorrichtung mit einer Netzstruktur ge-
mäß Fig. 1 ohne eine erfindungsgemäße
Beschichtung nach Durchführung eines
in-vitro-Versuchs, wobei sich eine Abla-
gerung von Plasmaproteinen zeigt; und

Fig. 3 bis c Detailansichten einer erfindungsgemä-
ßen medizinischen Vorrichtung, die eine
antithrombogene Beschichtung trägt.

[0030] Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht eine medizi-
nische Vorrichtung mit einer Netzstruktur 10, die aus
Netzstrukturelementen 11 gebildet ist. Die Netzstruktur-
elemente 11 sind bei hier dargestellten Ausführungsbei-
spielen als Stege 12 ausgebildet, die einstückig mitein-
ander verbunden sind, um die Netzstruktur 10 zu bilden.
Die Netzstruktur 10 kann folglich aus einem einstückigen
Rohmaterial hergestellt sein, beispielsweise durch La-
serschneiden eines Rohres oder Drahtes, wobei die Ste-
ge 12 freigeschnitten werden. Alternativ kann die Netz-
struktur durch ein physikalisches Gasphasen-Abschei-
deverfahren hergestellt werden, beispielsweise ein Sput-
ter-Verfahren.
[0031] Fig. 1 zeigt die Netzstruktur 10 in einem teilex-
pandierten Zustand. Insbesondere verweist die Netz-
struktur 10 gemäß Fig. 1 einen Querschnittsdurchmes-
ser im dargestellten teilexpandierten Zustand auf, der im
Wesentlichen zwei Drittel des Querschnittsdurchmes-
sers der Netzstruktur 10 im vollexpandierten Zustand
entspricht.
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[0032] Neben den hier dargestellten Ausführungsbei-
spielen ist es möglich, die Netzstruktur 10 aus einem
Drahtgeflecht zu bilden. Dabei bilden die Drähte des
Drahtgeflechts jeweils ein Netzstrukturelement 11. Das
Drahtgeflecht kann aus einem einzigen Draht gebildet
sein, der an den längsaxialen Enden der Netzstruktur 10
umgelenkt und zurückgeführt ist. Der Draht ist zur Bil-
dung der Netzstruktur 10 mit sich selbst verflochten. Die
Netzstruktur 10 kann alternativ auch aus mehreren Dräh-
ten gebildet sein, die miteinander verflochten sind. Die
mehreren Drähte können an einem längsaxialen Ende
jeweils umgelenkt und zurückgeführt sein. An einem ge-
genüberliegenden längsaxialen Ende können die Drähte
offene Drahtenden aufweisen. Es ist auch möglich, dass
die miteinander verflochtenen Drähte an beiden längsa-
xialen Enden offene Drahtenden umfassen.
[0033] Insbesondere bei einer medizinischen Vorrich-
tung, die einen Flow-Diverter bildet, können wenigstens
16, insbesondere wenigstens 24 Drähte die Netzstruktur
bilden, wobei die Drähte an wenigstens einem Längsen-
de der Netzstruktur umgelenkt werden. Dadurch entsteht
ein Geflecht, das in einem Querschnitt die doppelte An-
zahl von Drähten, insbesondere 32 (fiktive) Drähte bzw.
48 (fiktive) Drähte. Im Hinblick auf eine möglichst kleine
Porengröße der Netzstruktur ist vorgesehen, dass der
Flechtwinkel, also der Winkel zwischen einer in die Wan-
dungsebene der Netzstruktur projizierten Längsachse in
de Netzstruktur und einem Draht der Netzstruktur we-
nigstens 65°, insbesondere wenigstens 75°, beträgt. Bei
einem Stent, der durch eine Netzstruktur aus einem ein-
zigen Draht gebildet ist, beträgt der Flechtwinkel vor-
zugsweise wenigstens 55°, insbesondere wenigstens
60°, insbesondere wenigstens 65°.
[0034] Bei der Netzstruktur 10 gemäß den dargestell-
ten Ausführungsformen sind die Stege 12 bzw. Netz-
strukturelemente 11 jeweils durch Verbinder 13 mitein-
ander gekoppelt. Dabei treffen sich jeweils vier Stege 12
in einem Verbinder 13. Wie in Fig. 1 gut erkennbar ist,
weist der Verbinder 13 einen gekrümmten Verlauf auf,
so dass in Umfangsrichtung der Netzstruktur 10 ein Ver-
satz zwischen den Stegen 12 unterschiedlicher Zellen
14 der Netzstruktur 10 besteht. Dies erhöht die (Bie-
ge-)Flexibilität der Netzstruktur 10 und erleichtert die Zu-
führung der Netzstruktur 10 in kleine Blutgefäße, insbe-
sondere im neurovaskulären Bereich.
[0035] Die Netzstruktur 10 bildet Zellen 10, die jeweils
durch vier Stege 12 begrenzt sind. Insgesamt ergibt sich
somit eine im Wesentlichen rautenförmige Grundgeome-
trie der Zellen 14. In Fig. 1 ist außerdem erkennbar, dass
die Netzstruktur 10 Stege 12 mit unterschiedlicher Steg-
breite aufweist. Insbesondere ist jede Zelle 14 durch zwei
Stegpaare begrenzt, wobei jeweils die im Wesentlichen
parallel zueinander verlaufenden bzw. sich gegenüber-
liegenden und nicht direkt miteinander verbundenen Ste-
ge 12 ein Stegpaar bilden. Dabei weisen die Stege 12
eines ersten Stegpaares eine kleinere Stegbreite als die
Stege 12 eines zweiten Stegpaares auf. Diese Anord-
nung der Stege 12 mit unterschiedlicher Stegbreite er-

höhte die Biegeflexibilität der Netzstruktur 10 und erleich-
tert somit die Zuführung der medizinischen Vorrichtung
in neurovaskuläre Gefäße, insbesondere wenn diese
starke Gefäßkrümmungen aufweisen. Die gute Flexibili-
tät verbessert die Apposition an der Gefäßwand und ver-
hindert daher die Entstehung von Staubereichen, die die
Thrombenbildung wiederrum fördern. Die gute Flexibili-
tät spielt besonders in Verbindung mit einer antithrom-
bogenen Beschichtung eine Rolle.
[0036] Im Allgemeinen ist es auch möglich, dass die
Stege 12 der Netzstruktur 10 gleiche Stegbreiten aufwei-
sen. Ferner kann die Netzstruktur 10 Verbinder 13 auf-
weisen, die derart gestaltet sind, dass zwischen den Ste-
gen 12 unterschiedlicher Zellen 14 kein Versatz vorliegt.
[0037] Die Netzstruktur 10 ist vorzugsweise selbstex-
pandierbar. Bei Freisetzung der Netzstruktur 10 drängt
diese also selbsttätig in den expandierten Zustand. Dabei
vergrößert sich der Querschnittsdurchmesser der Netz-
struktur 10. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Netz-
struktur 10 von einem komprimierten Zustand in einen
expandierten Zustand expandierbar ist, wobei das Ver-
hältnis zwischen dem komprimierten Zustand und ex-
pandierten Zustand vorzugsweise 0,1 oder größer be-
trägt.
[0038] In Fig. 1 wird ferner angedeutet, dass die Netz-
struktur 10 im Wesentlichen rohrförmig ausgebildet ist
bzw. eine rohrförmige Wandung bildet. Die rohrförmige
Wandung umfasst eine Wandstärke, die der Steghöhe
der Stege 12 entspricht. Die Steghöhe ist entlang eines
Durchmessers der Netzstruktur 10 messbar und beträgt
vorzugsweise höchstens 75 mm. Weiter bevorzugt ist es,
wenn die Steghöhe nicht größer als 70 mm, insbeson-
dere höchstens 60 mm, beträgt. Der Querschnittsdurch-
messer der Netzstruktur 10 im radial komprimierten Zu-
stand beträgt höchstens 1 mm, vorzugsweise höchstens
0,7 mm, insbesondere höchstens 0,5 mm, insbesondere
höchstens 0,4 mm. Dies stellt sicher, dass die Netzstruk-
tur 10 bzw. die medizinische Vorrichtung gut in kleine
Blutgefäße, insbesondere im intrazerebralen Bereich,
einführbar ist.
[0039] Die Stege 12 der Netzstruktur 10 weisen ferner
eine Stegbreite auf, die in Umfangsrichtung der Netz-
struktur 10 ermittelt wird. Die Stegbreite beträgt vorzugs-
weise höchstens 50 mm, insbesondere höchstens 40 mm.
In Extremfällen oder bei einer Netzstruktur 10, die Stege
12 mit unterschiedlicher Stegbreite aufweist, können die
schmaleren Stege 12 eine Stegbreite von höchstens 35
mm, insbesondere höchstens 32 mm, insbesondere
höchstens 30 mm, vorzugsweise höchstens 25 mm, auf-
weisen. Die Mindest-Stegbreite beträgt vorzugsweise 15
mm.
[0040] Im Allgemeinen kann die Netzstruktur 10 für un-
terschiedliche Arten von medizinischen Vorrichtungen
eingesetzt werden. Besonders bevorzugt ist es, wenn
die medizinische Vorrichtung einen Stent bildet, insbe-
sondere die Netzstruktur 10 als Stent ausgebildet ist. In
diesem Fall ist die Netzstruktur 10 vorzugsweise rotati-
onssymmetrisch ausgebildet bzw. bildet eine im Wesent-
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lichen zylinderförmige Wandung. Alternativ kann vorge-
sehen sein, dass die medizinische Vorrichtung als Flow-
Diverter bzw. als Thrombenfänger ausgebildet ist, wobei
die Netzstruktur 10 nur abschnittsweise eine rohrförmige
oder rotationssymmetrische Wandung aufweist.
[0041] Im Allgemeinen kann vorgesehen sein, dass die
medizinische Vorrichtung implantierbar ist. Dies trifft ins-
besondere für Stents oder Flow-Diverter zu. Wenn die
medizinische Vorrichtung einen Thrombenfänger bildet,
ist dieser vorzugsweise fest mit einem Transportdraht
gekoppelt und wird unmittelbar nach dem Einsatz im Blut-
gefäß zusammen mit dem Transportdraht entfernt.
[0042] In einer besonders bevorzugten Variante bildet
die Netzstruktur 10 einen Stent, wobei die Netzstruktur
10 durch Laserschneiden oder ein Sputter-Verfahren
hergestellt ist. Derartige Stents weisen vorzugsweise ei-
ne Porengröße auf, die im expandierten Zustand der
Netzstruktur 10 höchstens 2,5 mm, insbesondere höchs-
tens 2,0 mm, insbesondere höchstens 1,7 mm, insbe-
sondere höchstens 1,3 mm, insbesondere 1,1 mm, be-
trägt. Die Porengröße wird durch den größtmöglichen
Kreis bestimmt, der in eine Zelle 14 einbeschrieben wer-
den kann. Dabei berührt der Kreis die Stege 12 der Zelle
14. Mit anderen Worten entspricht die Porengröße einem
maximalen Durchmesser eines zylinderförmigen Stifts,
der durch die Zelle 14 im expandierten Zustand der Netz-
struktur 10 hindurchgeführt werden kann. Bei geflochte-
nen Stents beträgt die Porengröße vorzugsweise höchs-
tens 1,2 mm, insbesondere höchstens 0,9 mm.
[0043] Ein Stent mit einer lasergeschnittenen oder ge-
sputterten Netzstruktur 10 umfasst vorzugsweise zwi-
schen 3 und 12, insbesondere zwischen 4 und 9, vor-
zugsweise 6, Zellen entlang des Umfangs der Netzstruk-
tur 10. Bei einem geflochtenen Stent beträgt die Anzahl
der Zellen in Umfangsrichtung der Netzstruktur 10 vor-
zugsweise zwischen 6 und 8, insbesondere 6.
[0044] Wie in Fig. 1 gut erkennbar ist, ist zwischen den
in Umfangsrichtung benachbarten Stegen 12, die an ei-
nem Verbinder 13 miteinander gekoppelt sind, ein Winkel
gebildet. Dieser Zellenwinkel beträgt im expandierten
Zustand der Netzstruktur 10 vorzugsweise zwischen 70°
und 110°, insbesondere 90°. Bei einer Netzstruktur 10,
die aus einem Drahtgeflecht gebildet ist, überkreuzen
sich die Drähte vorzugsweise unter einem Winkel zwi-
schen 100° und 140°, insbesondere 120°. Dies gilt für
den expandierten Zustand der Netzstruktur 10.
[0045] Für alle Arten (lasergeschnitten, gesputtert
oder geflochten) von Netzstrukturen 10, die als Stent
ausgebildet sind, gilt, dass das Verhältnis zwischen dem
Querschnittsdurchmesser der Netzstruktur 10 im kom-
primierten Zustand zum Querschnittsdurchmesser der
Netzstruktur 10 im expandierten Zustand vorzugsweise
höchstens 1/5, insbesondere höchstens 1/8, vorzugs-
weise höchstens 1/10 beträgt. Bei lasergeschnittenen
oder gesputterten Stents kann dieses Verhältnis kleiner
als 0,1 sein, beispielsweise höchstens 0,08 betragen.
Eine Netzstruktur 10, die aus einem Drahtgeflecht gebil-
det ist, kann insbesondere Drähte, oder wenigstens ei-

nen Draht aufweisen, der als Verbunddraht ausgebildet
ist. Ein derartiger Verbunddraht kann einen Kern aus ei-
nem röntgensichtbaren Material und eine den Kern voll-
ständig umhüllende Schicht aus einem Formgedächtnis-
material aufweisen. So wird die Röntgensichtbarkeit der
Netzstruktur 10 erhöht, wobei gleichzeitig die selbstex-
pandierbaren Eigenschaften beibehalten werden.
[0046] Wenn die Netzstruktur 10 eine medizinische
Vorrichtung in Form eines Flow-Diverters bildet, ist vor-
gesehen, dass die Porengrößer höchstens 250 mm, ins-
besondere höchstens 200 mm, insbesondere 150 mm be-
trägt. Die Anzahl der Zellen in Umfangsrichtung der Netz-
struktur 10 beträgt bei Flow-Divertern vorzugsweise zwi-
schen 16 und 48, insbesondere zwischen 20 und 24. Die
Stege oder Drähte der Netzstruktur 10 bzw. allgemein
die Netzstrukturelemente 11 des Flow-Diverters über-
kreuzen bzw. treffen sich vorzugsweise unter einem Win-
kel zwischen 120° und 160°, insbesondere 150°. Bei
Flow-Divertern besteht ein vorteilhaftes Verhältnis zwi-
schen dem Durchmesser im komprimierten Zustand der
Netzstruktur 10 und dem Durchmesser im expandierten
Zustand der Netzstruktur 10 von höchstens 0,12, insbe-
sondere höchstens 0,1, insbesondere höchstens 0,08.
Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn bei einem Flow-
Diverter die Netzstruktur aus einem Drahtgeflecht gebil-
det ist, das an einem Längsende offene Drahtenden und
am gegenüberliegenden Längsende geschlossene Zel-
len aufweist. Die geschlossenen Zellen werden durch
Umlenken der Drähte am längsaxialen Ende der Netz-
struktur 10 gebildet.
[0047] In den Fig. 2a bis 2c ist ein Ausschnitt einer
Netzstruktur 10 gezeigt, die keine Beschichtung auf-
weist. Insbesondere ist ein Verbinder 13 der Netzstruktur
10 dargestellt. Die dargestellte Netzstruktur 10 wurde in
einem in-vitro-Versuch für einen Zeitraum von 60 min in
einen Schlauch implantiert, der einen Innendurchmesser
von 3,2 mm aufweist. Die Höhe des Netzstrukturele-
ments bzw. Stegs 12 beträgt 75 mm. Die Stegbreite liegt
bei 35 mm. Im Rahmen des in-vitro-Versuchs wurde
menschliches Blut mit einer Temperatur von 37°C und
einem Volumenstrom von 150 ml/min stationär durch den
Schlauch geleitet, in welchem der Stent bzw. die Netz-
struktur 10 implantiert war. Wie gut in den Fig. 2a bis 2c
erkennbar ist, hat sich auf der Netzstruktur 10 eine
Schicht aus Blutbestandteilen abgelagert, die u.a. Zellen
und Plasmaproteine umfasst. Insgesamt zeigt sich, dass
bereits nach kurzer Zeit unbehandelte Netzstrukturen 10
mit einer Ablagerung aus Blutbestandteilen "beschichtet"
sind, was die Gefahr einer Thrombenbildung erhöht.
[0048] In den Fig. 3a bis 3c ist jeweils ein Ausschnitt
des Verbinders 13 der Netzstruktur 10 gezeigt, wobei
unterschiedliche Vergrößerungen dargestellt sind. Bei
diesem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel ist die
Netzstruktur 10 mit einer Beschichtung 15, insbesondere
einer antithrombogenen Beschichtung 15, versehen. Im
Allgemeinen ist vorgesehen, dass die Beschichtung 15
nicht nur biokompatibel, sondern insbesondere biofunk-
tional ist. Dies bedeutet, dass die Beschichtung 15 vor-

11 12 



EP 2 982 392 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zugsweise die Endothelialisierung, also die Anlagerung
von Endothelzellen, fördert. Die biofunktionale Beschich-
tung 15 kann Fänger-Moleküle, beispielsweise Aptame-
re, umfassen. Besonders bevorzugt ist es, wenn die bi-
ofunktionale Beschichtung 15 Pegaptanib aufweist, das
hochspezifisch ist und mit einer hohen Affinität an den
Wachstumsfaktor VEGF (vascular endothelial growth
factor) bindet. Ferner kann die biofunktionale Beschich-
tung 15 Stoffe aufweisen, die eine Hyperplasie reduzie-
ren. Ein derartiger geeigneter Stoff umfasst beispielswei-
se small interfering RNA (siRNA). Es ist möglich, dass
die biofunktionale Beschichtung 15 derartige die Endo-
thelialisierung fördernde oder die Hyperplasie reduzie-
rende Stoffe abgibt und so eine Zellproliferation auf ge-
netischer Ebene verhindert bzw. verzögert.
[0049] Im Allgemeinen kann die antithrombogene Be-
schichtung 15 Albumin und/oder Heparin umfassen. Vor-
zugsweise ist die antithrombogene Beschichtung 15
mehrschichtig oder aus mehreren Komponenten gebil-
det, wobei wenigstens eine erste Schicht/Komponente
Albumin oder Heparin und eine zweite Schicht/Kompo-
nente einen Haftvermittler aufweist. Auf der antithrom-
bogenen Beschichtung 15 kann eine die Endothelialisie-
rung fördernde Beschichtung angeordnet sein. Die
Schichtdicke der Beschichtung 15 beträgt vorzugsweise
zwischen 10 nm und 30 nm, wobei Abweichungen von
+/- 2 nm möglich sind.
[0050] Im Allgemeinen ist festzustellen, dass die Be-
schichtung 15 mit zunehmender Anzahl von Einzel-
schichten eine erhöhte Langzeitstabilität aufweist. Die
mehrschichtige Beschichtung 15 umfasst vorzugsweise
einen Haftvermittler bzw. einen Primer, der unmittelbar
auf die Netzstruktur 10 aufgebracht wird bzw. ist. Die
Oberfläche der Netzstruktur 10 kann elektropoliert sein.
Der Haftvermittler verbessert die Anhaftung der folgen-
den, biofunktionalen Schicht, die vorzugsweise Heparin
oder Albumin umfasst. Die biofunktionale Schicht kann
zusätzlich mit einer weiteren Schicht eines Vernetzers
oder mit einer weiteren Schicht eines Haftvermittlers
bzw. Primers bedeckt sein.
[0051] Die Netzstruktur 10 gemäß Fig. 3a bis 3c wurde
unter denselben Testbedingungen für 60 min einem Vo-
lumenstrom von 150 ml/min menschlichen Blutes aus-
gesetzt, wobei das Blut auf eine Temperatur von 37°C
erwärmt war. Im Vergleich zu der unbeschichteten Netz-
struktur gemäß Fig. 2a bis 2c zeigt sich deutlich, dass
die mit der Beschichtung 15 versehene Netzstruktur 10
keine Anlagerung von Blutbestandteilen bewirkte. Die
Beschichtung 15 wirkt also einer solchen Anlagerung von
Blutbestandteilen wirkungsvoll entgegen.
[0052] Die Beschichtung 15 ist vorzugsweise abrieb-
fest, so dass die Netzstruktur 10 durch einen Katheter
an den Behandlungsort geschoben werden kann, ohne
dass sich die Beschichtung 15 vollständig abreibt. Ins-
besondere ist vorgesehen, dass die Netzstruktur 10
durch Zuführung an den Behandlungsort auf einen
Transportdraht geladen ist, der längsverschieblich inner-
halb eines Katheters angeordnet ist. Die komprimierte

Netzstruktur 10 wird dann mit Hilfe des Transportdrahts
durch den Katheter geschoben, wobei die Netzstruktur
10 die Innenfläche des Katheters berührt. Dabei ist die
Beschichtung 15 vorzugsweise derart abriebfest, dass
beim einmaligen Durchschieben der Netzstruktur 10
durch einen Katheter mit einer Länge von 155 cm bis 165
cm höchstens 5% der Masse der Beschichtung 15 ab-
gerieben wird. Dabei weist der Katheter vorzugsweise
einen Innendurchmesser von höchstens 0,7 mm auf,
wenn der Katheter zur Zuführung einer medizinischen
Vorrichtung genutzt wird, die einen Flow-Diverter bildet.
Für medizinische Vorrichtungen, die als Stent ausgebil-
det sind, oder für kleine Flow-Diverter können Katheter
eingesetzt werden, die einen Innendurchmesser von
höchstens 0,5 mm, insbesondere höchstens 0,4 mm,
aufweisen. Dabei ist die Beschichtung 15 der medizini-
schen Vorrichtung jeweils so abriebfest, dass sie beim
Durchschieben der Netzstruktur 10 durch Katheter mit
derartigen Innendurchmessern und mit der zuvor ge-
nannten Länge im Wesentlichen vollständig erhalten
bleibt.
[0053] Vorzugsweise kann die Netzstruktur 10 mehr-
fach durch den Katheter geschoben werden, ohne dass
es zu einer signifikanten Reduktion der Beschichtung 15
führt. Die Beschichtung kann so abriebfest sein, dass
nach dreimaligem Durchführen der Netzstruktur 10 durch
einen Katheter höchstens 40%, insbesondere höchstens
30%, insbesondere höchstens 20%, insbesondere
höchstens 10%, der Masse der Beschichtung durch Ab-
rieb entfernt werden. Dies gilt auch, wenn der Katheter
beim Hindurchschieben der Netzstruktur 10 eine Krüm-
mung mit einem Krümmungsradius von höchstens 5 mm
aufweist, und einen Bogen mit einem Winkel von 180°
bildet.
[0054] Im Übrigen ist vorgesehen, dass die Beschich-
tung 15 langzeitstabil ist. Die Beschichtung 15 löst sich
bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten, insbesondere bei
Kontakt mit Blut, nicht auf. Zumindest ist vorgesehen,
dass die Beschichtung 15 während eines 30-tägigen
Kontakts mit einer Körperflüssigkeit, insbesondere Blut,
höchstens 3%, insbesondere höchstens 1%, vorzugs-
weise 0%, ihrer Masse verliert.
[0055] Dies lässt sich objektiv durch die Verwendung
von Ersatzflüssigkeiten, beispielsweise 0,9-prozentiger
NaCl-Lösung oder Ringer-Lactat-Lösung, nachweisen.
Es ist auch möglich, die Netzstruktur 10 mit der Beschich-
tung 15 über einen Zeitraum von einer Stunde einem
stationären Blutfluss von 150 ml/min auszusetzen, wobei
die Netzstruktur in einem Schlauch implantiert ist, der
einen Innendurchmesser von höchstens 4,0 mm auf-
weist. Vorzugsweise wird ein Schlauch verwende, des-
sen Innendurchmesser 3,2 mm beträgt. Bei einem sol-
chen Test, der auch über mehr als 60 min, beispielsweise
240 mm oder 360 min, durchgeführt werden kann, nimmt
die Schichtdicke der Beschichtung vorzugsweise nicht
wesentlich ab. Dabei kann die Schichtdicke beispielswei-
se durch Rasterkraft-Mikroskopie (AFM) ermittelt und
nachgewiesen werden. Alternativ kann der Test auch
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über einen Zeitraum von 30 Tagen oder länger durchge-
führt werden, wobei die Netzstruktur, implantiert in einem
Schlauch mit einem Innendurchmesser von höchstens 4
mm, vorzugsweise 3,2 mm, einer Ersatzflüssigkeit, bei-
spielsweise 0,9-prozentiger NaCl-Lösung, ausgesetzt
wird. Auch bei diesem Test nimmt die Schichtdicke der
Beschichtung 15 vorzugsweise nicht ab, was ebenfalls
über AFM (atomic force microscopy) nachweisbar ist.

Bezugszeichenliste

[0056]

10 Netzstruktur
11 Netzstrukturelement
12 Steg
13 Verbinder
14 Zelle
15 Beschichtung

Patentansprüche

1. Medizinische Vorrichtung zur Behandlung von
neurovaskulären Erkrankungen mit einer selbstex-
pandierbaren Netzstruktur (10), die zumindest ab-
schnittsweise eine gekrümmte Wandung bildet und
in einem radial komprimierten Zustand einen Quer-
schnittsdurchmesser aufweist, der höchstens 1 mm
beträgt, wobei die Netzstruktur (10) aus wenigstens
einem Netzstrukturelement (11) gebildet ist, das ei-
ne entlang eines Durchmessers der Netzstruktur
(10) messbare Höhe aufweist, die höchstens 75 mm
beträgt, und wobei das Netzstrukturelement (11) ei-
ne biokompatible Beschichtung (15) umfasst.

2. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung antithrombogene Eigenschaften
aufweist.

3. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung Hyperplasie verhindernde
und/oder Endothelialisierung fördernde Eigenschaf-
ten aufweist.

4. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (15) eine Schichtdicke zwischen 5
nm und 50 nm, insbesondere zwischen 10 nm und
30 nm, insbesondere zwischen 15 nm und 25 nm,
insbesondere 20 nm, aufweist.

5. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die antithrombogene Beschichtung (15) mehr-

schichtig ausgebildet ist, wobei wenigstens eine ers-
te Schicht Albumin oder Heparin und eine zweite
Schicht einen Haftvermittler umfasst, wobei die
zweite Schicht zwischen dem Netzstrukturelement
(11) und der ersten Schicht angeordnet ist.

6. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (15) langzeitbeständig ist derart,
dass die Masse der Beschichtung bei einem Kontakt
mit einer physiologischen Ersatzflüssigkeit, insbe-
sondere einer Natriumchlorid-Lösung oder einer
Ringer-Lactat-Lösung, über einen Zeitraum von we-
nigstens vier Stunden, insbesondere wenigstens 30
Tagen, um höchstens 5%, insbesondere um höchs-
tens 3%, insbesondere um höchstens 1%, reduziert
wird.

7. Medizinische Vorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung langzeitbeständig ist derart, dass
die Masse der Beschichtung bei einem Kontakt mit
einer physiologischen Ersatzflüssigkeit, insbeson-
dere einer Natriumchlorid-Lösung oder einer Ringer-
Lactat-Lösung, über einen Zeitraum von wenigstens
vier Stunden, insbesondere wenigstens 30 Tagen,
vollständig erhalten bleibt.

8. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung abriebfest ist derart, dass die Mas-
se der Beschichtung (15) beim einmaligen Durch-
schieben der Netzstruktur (10) durch einen Katheter
mit einer Länge von 155 cm bis 165 cm um höchs-
tens 30%, insbesondere um höchstens 20%, insbe-
sondere um höchstens 10%, insbesondere um
höchstens 5%, reduziert wird.

9.

10. Medizinische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (15) abriebfest ist derart, dass die
Masse der Beschichtung (15) beim einmaligen
Durchschieben der Netzstruktur (10) durch einen
Katheter mit einer Länge von 155 cm bis 165 cm
vollständig erhalten bleibt.

11. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 7 oder
8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Katheter einen Innendurchmesser aufweist, der
höchstens 1,0 mm, insbesondere höchstens 0,7
mm, insbesondere höchstens 0,5 mm, insbesondere
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höchstens 0,4 mm beträgt, und zumindest ab-
schnittsweise eine Krümmung umfasst, die einen
Bogen mit einem Winkel von 180° bildet und deren
Krümmungsradius höchstens 5 mm, insbesondere
höchstens 3 mm, beträgt.

12. Medizinische Vorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Netzstruktur (10) im expandierten Zustand einen
Querschnittsdurchmesser von höchstens 6,5 mm,
insbesondere höchstens 6 mm, insbesondere
höchstens 5,5 mm, insbesondere höchstens 5 mm,
insbesondere höchstens 4,5 mm, aufweist.

13. System mit einer medizinischen Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem Transportdraht, wobei die medizinische Vor-
richtung auf dem Transportdraht und in einem kom-
primierten Zustand längsverschieblich innerhalb ei-
nes Zuführschlauches (Introducer) angeordnet ist,
der einen Innendurchmesser von höchstens 0,7 mm,
insbesondere höchstens 0,5 mm, insbesondere
höchstens 0,4 mm aufweist.

14. Set mit einem Katheter und einer medizinischen
Vorrichtung oder einem System nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Katheter einen
Katheterschlauch aufweist, dessen Innendurchmes-
ser höchstens 0,7 mm, insbesondere höchstens 0,5
mm, insbesondere höchstens 0,4 mm, und dessen
Länge zwischen 130 cm und 170 cm, insbesondere
155 cm und 165 cm, insbesondere 160 mm, beträgt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Medizinische Vorrichtung zur Behandlung von neu-
rovaskulären Erkrankungen mit einer selbstexpan-
dierbaren Netzstruktur (10), die zumindest ab-
schnittsweise eine gekrümmte Wandung bildet und
in einem radial komprimierten Zustand einen Quer-
schnittsdurchmesser aufweist, der höchstens 1 mm
beträgt, wobei die Netzstruktur (10) aus wenigstens
einem Netzstrukturelement (11) gebildet ist, das ei-
ne entlang eines Durchmessers der Netzstruktur
(10) messbare Höhe aufweist, die höchstens 75 mm
beträgt, und wobei das Netzstrukturelement (11) ei-
ne biokompatible Beschichtung (15) umfasst.

2. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung antithrombogene Eigenschaften
aufweist.

3. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Beschichtung Hyperplasie verhindernde
und/oder Endothelialisierung fördernde Eigenschaf-
ten aufweist.

4. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (15) eine Schichtdicke zwischen 5
nm und 50 nm,
insbesondere zwischen 10 nm und 30 nm, insbeson-
dere zwischen 15 nm und 25 nm, insbesondere 20
nm, aufweist.

5. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die antithrombogene Beschichtung (15) mehr-
schichtig ausgebildet ist, wobei wenigstens eine ers-
te Schicht Albumin oder Heparin und eine zweite
Schicht einen Haftvermittler umfasst, wobei die
zweite Schicht zwischen dem Netzstrukturelement
(11) und der ersten Schicht angeordnet ist.

6. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (15) langzeitbeständig ist derart,
dass die Masse der Beschichtung bei einem Kontakt
mit einer physiologischen Ersatzflüssigkeit, insbe-
sondere einer Natriumchlorid-Lösung oder einer
Ringer-Lactat-Lösung, über einen Zeitraum von we-
nigstens vier Stunden, insbesondere wenigstens 30
Tagen, um höchstens 5%, insbesondere um höchs-
tens 3%, insbesondere um höchstens 1%, reduziert
wird.

7. Medizinische Vorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung langzeitbeständig ist derart, dass
die Masse der Beschichtung bei einem Kontakt mit
einer physiologischen Ersatzflüssigkeit, insbeson-
dere einer Natriumchlorid-Lösung oder einer Ringer-
Lactat-Lösung, über einen Zeitraum von wenigstens
vier Stunden, insbesondere wenigstens 30 Tagen,
vollständig erhalten bleibt.

8. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung abriebfest ist derart, dass die Mas-
se der Beschichtung (15) beim einmaligen Durch-
schieben der Netzstruktur (10) durch einen Katheter
mit einer Länge von 155 cm bis 165 cm um höchs-
tens 30%, insbesondere um höchstens 20%, insbe-
sondere um höchstens 10%, insbesondere um
höchstens 5%, reduziert wird.

9. Medizinische Vorrichtung nach einem der Ansprü-
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che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung (15) abriebfest ist derart, dass die
Masse der Beschichtung (15) beim einmaligen
Durchschieben der Netzstruktur (10) durch einen
Katheter mit einer Länge von 155 cm bis 165 cm
vollständig erhalten bleibt.

10. Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Katheter einen Innendurchmesser aufweist, der
höchstens 1,0 mm, insbesondere höchstens 0,7
mm, insbesondere höchstens 0,5 mm, insbesondere
höchstens 0,4 mm beträgt, und zumindest ab-
schnittsweise eine Krümmung umfasst, die einen
Bogen mit einem Winkel von 180° bildet und deren
Krümmungsradius höchstens 5 mm, insbesondere
höchstens 3 mm, beträgt.

11. Medizinische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Netzstruktur (10) im expandierten Zustand einen
Querschnittsdurchmesser von höchstens 6,5 mm,
insbesondere höchstens 6 mm, insbesondere
höchstens 5,5 mm, insbesondere höchstens 5 mm,
insbesondere höchstens 4,5 mm, aufweist.

12. System mit einer medizinischen Vorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche und einem
Transportdraht, wobei die medizinische Vorrichtung
auf dem Transportdraht und in einem komprimierten
Zustand längsverschieblich innerhalb eines Zuführ-
schlauches (Introducer) angeordnet ist, der einen In-
nendurchmesser von höchstens 0,7 mm, insbeson-
dere höchstens 0,5 mm, insbesondere höchstens
0,4 mm aufweist.

13. Set mit einem Katheter und einer medizinischen Vor-
richtung oder einem System nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Katheter einen Ka-
theterschlauch aufweist, dessen Innendurchmesser
höchstens 0,7 mm, insbesondere höchstens 0,5
mm, insbesondere höchstens 0,4 mm, und dessen
Länge zwischen 130 cm und 170 cm, insbesondere
155 cm und 165 cm, insbesondere 160 mm, beträgt.
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